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  Amt 21/ Finanzverwaltung     Diemelsee, 10.01.2022 
 
 
 
Beschlussvorlage - VL-14/2022 
- öffentlich - 

 
 
Betr.: 
Jahresabschluss zum 31.12.2018 
hier: Schlussbericht der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg 
 
 
Sachdarstellung: 
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch die Revision des Land-
kreises Waldeck-Frankenberg gemäß § 128 HGO i. V. m. § 131, Abs. 1 HGO ge-
prüft. Es wurde bestätigt, dass der Ablauf der Haushaltswirtschaft auf der Grundlage 
des von der Gemeindevertretung beschlossenen Haushaltsplanes ordnungsgemäß in 
dem Jahresabschluss nachgewiesen ist. Die Haushaltsrechnung 2018 weist folgendes 
Ergebnis aus: 
 
Ordentliches Ergebnis 252.749,41 € 
Außerordentliches Ergebnis 513.656,54 € 
Jahresergebnis 766.405,95 € 
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres -2.215.160,81 € 
Finanzmittelüberschuss/-defizit des Haushaltsjahres 4.178.994,33 € 
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres 1.963.833,52 € 
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva zum 31.12.2018 51.543.960,46 € 
 
Die weitere Verfahrensweise ergibt sich aus den Bestimmungen der §§ 113 und 114 
HGO. 
 
Nach Vorlage des Schlussberichtes kann über die Entlastung des Verwaltungsorgans 
gemäß § 114 HGO durch die Gemeindevertretung entschieden werden. 
 
 

Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand der Gemeinde Diemelsee 24.01.2022 
Haupt- und Finanzausschuss, Sport, Kultur und Soziales 06.04.2022 
Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee 08.04.2022 
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Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
a. Der Schlussbericht der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 

21.12.2018 wird zur Kenntnis genommen 
 

b. Der dem Schlussbericht der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg über 
die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Gemeinde Diemelsee als 
Anlage beigefügte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018, der Bestandteil 
dieses Beschlusses ist, wird beschlossen. 
 

c. Dem Gemeindevorstand wird nach § 114 HGO für das Haushaltsjahr 2018 Entlas-
tung erteilt. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
Anlage(n): 
1. SKM_C25819092309100 
 
 
Sachbearbeiter 
Andre Horn 




